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1.	 Bezeichnung	des	Stoffs	bzw.	des	Gemischs	und	des	Unternehmens

1.1	 Produktidentifikator
Handelsname: Dichtungsstreifen BSK/KDS
Typ: BSKP-D0320, BSK-D0930, BSK-D1260, KDS-30, KDS-40, KDS-60
Artikelnummer: 7214710, 7215423, 7215432, 7215434, 7215436, 7215438

1.2	 Relevante	identifizierte	Verwendungen	des	Stoffs	oder	Gemischs	und	Verwendungen,	von	denen	
abgeraten	wird

Identifizierte	Verwendung
Selbstklebender Dichtungsstreifen für Brandschutzkanäle mit I- und E-Klassifizierung.

Verwendungen,	von	denen	abgeraten	wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

1.3	 Einzelheiten	zum	Lieferanten,	der	das	Sicherheitsdatenblatt	bereitstellt

Hersteller/Lieferant
OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Deutschland

Auskunftgebender	Bereich
Kundenservice
Tel.: +49 2371 78 99 - 20 00
E-Mail: info@obo.de

1.4	 Notfallrufnummer
REACH Registration of Chemicals GmbH
Tel.: +49 (0)700 24112112 (OBO)

2.	 Mögliche	Gefahren

2.1	 Einstufung	des	Stoffs	oder	Gemischs

EG-Verordnung	1272/2008	(CLP)
Es handelt sich um ein Erzeugnis

2.2	 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung	gemäß	Verordnung	(EG)	Nr.	1272/2008
Entfällt.
Es handelt sich um ein Erzeugnis

2.3	 Sonstige	Gefahren

Ergebnisse	der	PBT-	und	vPvB-Beurteilung
Das Gemisch enthält keine vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht 
unter  den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
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Das Gemisch enthält keine PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter  
den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

3.	 Zusammensetzung/Angaben	zu	Bestandteilen	

3.1	 Stoffe

	 nicht anwendbar

3.2	 Gemische

Dinatriumtetraborat-Decahydrat SVHC-Stoff
Registrierungsnr. (REACH) ---
Index 005-011-01-1
EINECS, ELINCS, NPL 266-043-4
CAS 1303-96-4
% Bereich 10-<20
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 (CLP)

Repr. 1B, H360FD

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16. 
Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt! 
Das bedeutet bei Stoffen, welche im Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verord-
nung) gelistet sind, wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannten Einstufung berück-
sichtigt.

4.	 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1	 Beschreibung	der	Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine	Hinweise

Ersthelfer auf Selbstschutz achten! 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

Nach	Einatmen
Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Nach	Hautkontakt
Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich ent-
fernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

Nach	Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen. 
Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen.

Nach	Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser spülen. 
Viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen

4.2	 Wichtigste	akute	und	verzögert	auftretende	Symptome	und	Wirkungen
Falls zutreffend sind verzögerte auftretende Symptome und Wirkung in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei 
den Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1. 
In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach 
mehreren Stunden auftreten.

4.3	 Hinweise	auf	ärztliche	Soforthilfe	oder	Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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5.	 Maßnahmen	zur	Brandbekämpfung

5.1	 Löschmittel

Geeignete	Löschmittel
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder
alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Aus	Sicherheitsgründen	ungeeignete	Löschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2	 Besondere	vom	Stoff	oder	Gemisch	ausgehende	Gefahren
Im Brandfall können sich bilden: 
Kohlenoxide 
Giftige Gase

5.3	 Hinweise	für	die	Brandbekämpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. 
Je nach Brandgröße 
Ggf. Vollschutz. 
Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

6.	 Maßnahmen	bei	unbeabsichtigter	Freisetzung

6.1	 Personenbezogene	Vorsichtsmaßnahmen,	Schutzausrüstungen	und	in	Notfällen	anzuwendende	
Verfahren
Für ausreichende Belüftung sorgen. 
Augen- und Hautkontakt vermeiden.

6.2	 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

6.3	 Methoden	und	Material	für	Rückhaltung	und	Reinigung
Mechanisch aufnehmen und gem. Abschnitt 13 entsorgen.

6.4	 Verweis	auf	andere	Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8:

7.	 Handhabung	und	Lagerung

	 Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1  
 relevante Angaben:

7.1	 Schutzmaßnahmen	zur	sicheren	Handhabung

Allgemeine	Empfehlungen
Augenkontakt vermeiden. 
Langanhaltenden oder intensiven Hautkontakt vermeiden. 
Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmittel im Arbeitsraum verboten. 
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.
Hinweise	zu	allgemeinen	Hygienemaßnahmen	am	Arbeitsplatz
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränke und Futtermitteln fernhalten. 
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüs-
tung ablegen
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7.2	 Bedingungen	zur	sicheren	Lagerung	unter	Berücksichtigung	von	Unverträglichkeiten
Produkt nur in Originalverpackung und geschlossen lagern. 
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. 
Bei Raumtemperatur lagern. 
Trocken lagern.

7.3	 Spezifische	Endanwendungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

8.	 Begrenzung	und	Überwachung	der	Exposition/Persönliche	Schutzausrüstung

8.1	 Zu	überwachende	Parameter

Chem.	Bezeichnung Dinatriumtetraborat-Decahydrat %Bereich:	10	-	<20

AGW: 0,5 mg/m3 Spb.-Üf.: 2(l) ---
Überwachungsmethoden:
BGW: --- Sonstige Angaben: AGS, Y

Chem.	Bezeichnung Dinatriumtetraborat-Decahydrat %Bereich:	10	-	<20

MAK / VME: 0,8 mg/m3 e KZGW / VLE: 0,8 mg/m3 e ---
Überwachungsmethoden / Les procédures 
de suivi / Le procedure di monitoraggio: ---
BAT / VBT: --- Sonstiges / Divers: R1BF. R1BD, SS-C

Dinatriumtetraborat-Decahydrat
Anwendungs-
gebiet

Expositions-
weg	/	Um-
weltkompar-
timent

Auswirkung	
auf	die	Ge-
sundheit

Deskriptor Wert Einheit Bemer-
kung

Umwelt - 
Süßwasser

PNEC 2,9 mg/l

Umwelt - 
Meerwasser

PNEC 2,9 mg/l

Umwelt - Ab-
wasserbe-
handlungs-
anlage

PNEC 10 mg/l

Umwelt - 
Boden

PNEC 5,7 mg/kg

Umwelt - 
Wasser, 
sporadische 
(intermittie-
rende) Frei-
setzung

PNEC 13,7 mg/l

Arbeit / Arbeit-
nehmer

Mensch - 
dermal

Langzeit, 
syste-
mische 
Effekte

DNEL 316,4 mg/kg

Arbeit / Arbeit-
nehmer

Mensch - In-
halation

Langzeit, 
syste-
mische 
Effekte

DNEL 6,7 mg/m3

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion. 
(8) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengängige Fraktion 
(Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) 
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= Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion in den Mitgliedsstaaten, die am Tag des Inkrafttretens 
dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g 
Creatinin im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). 
Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte. „==“ 
= Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atem-
wegssensibilisierende Stoffe, (II) = resorptiv wirksame Stoffe. (8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 
2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenzwert für die Kurz-
zeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). 
BGW = Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung, b) Expositionsende bzw. 
Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor 
nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3 Monaten Exposition, g) un-
mittelbar nach Exposition, h) vor der letzten Schicht einer Arbeitswoche. 
Sonstige Angaben: ARW = Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung 
braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschädigung 
kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). Sa 
= Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. DFG 
= Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe. (10) = Der 
Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Materials. (11) = Summe aus 
Dampf und Aerosolen. ** = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom 
Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung. 
TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, keimzellemutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (im 
Anhang VI Teil 3 der CLP-VO nicht genannte oder vom AGS davon abweichende eingestufte Stoffe) mit K 
= Krebserzeugend, M = Keimzellenmutagen, RF = Reproduktionstoxisch - Fruchtbarkeitsgefährdend (kann 
Fruchtbarkeit beeinträchtigen), RE = Reproduktionstoxisch - Entwicklungsschädigend (kann das Kind im 
Mutterleib schädigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung. (13) = Der Stoff kann zu 
einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu 
einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG).

MAK / VME = Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert / Valeur (limite) moyenne d‘exposition. e= einatem-
barer Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvélaires. 
KZGW / VLE = Kurzeitgrenzwert / Valeur limite d‘exposition calculée sur une courte durée. e = einatembarer 
Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires, # = KZGW darf im Mittel 
auch während 15 Minuten nicht überschritten werden. 
BAT / VBT = Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert / Valeurs biologiques tolérables: 
Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Sérum. 
Probennahmezeitpunkt: a = keine Beschränkung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, c = bei Langzeit-
exposition - nach mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht. 
Substrat d‘examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sé-
rum. 
Moment du prélèvement: a  = indifferent, b = fin de l‘exposition, de la période de travail, c = exposition de 
longue durée - après plusierus périodes de travail, d = avant la reprise du travail. 
Sonstiges / Divers: H = Hautresorption möglich / résorption via la peau pos. S = Sensibilisator / sensibilisa-
teur. B = Biologisches Monitoring / Monitoring biologique. OL = Lärmverstärkende Ototoxizität. P = proviso-
risch / valeur provisoire. C1A,1B,2. 
R1AF, RiBF, R2F/R1AD, R1BD, R2D = Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung) / 
Toxique pour la reproduction Cat.1A,1B,2 (F-fertilité, D = développement). SS-A,SS-B,SS-C, = Schwanger-
schaft Gruppe A,B,C / grossesse groupe A,B,C.

8.2	 Begrenzung	und	Überwachung	der	Exposition
Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch schwangere 
Frauen und stillende Mütter ist eingeschränkt oder ganz verboten (Schweiz). 
Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt. 
Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch Jugendliche ist 
eingeschränkt oder ganz verboten. Die dazugehörige Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen 
sind in Abschnitt 15 aufgeführt (Schweiz).
Geeignete	technische	Steuerungseinrichtungen
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Für gut Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. 
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten ist 
ein geeigneter Atemschutz zu tragen. 
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind. 
Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen 
umfassen messtechnische und nicht messtechnische Ermittlungsmethoden. 
Solche werden beschrieben durch z.B. BS EN 14042, TRGS 402 (Deutschland). 
BS EN 14042 „Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren 
und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe“. 
TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative 
Exposition“.

Individuelle	Schutzmaßnahmen,	zum	Beispiel	persönliche	Schutzausrüstung
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüs-
tung ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz: 
Bei Gefahr des Augenkontaktes. 
Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz: 
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374). 
Empfehlenswert 
Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374). 
Mindestschichtstärke in mm: 
>= 0,35 
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten: 
>= 480 
Handschutzcreme empfehlenswert. 
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchge-
führt. 
Es wird eine maximale Tragzeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen: 
Übliche Arbeitsschutzkleidung

Atemschutz: 
Im Normalfall nicht erforderlich.

Thermische Gefahren: 
Nicht zutreffend

Zusatzinformationen zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt. 
Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Information der Inhaltsstoffe aus-
gewählt. 
Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet. 
Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permea-
tionsraten und der Degradation erfolgen. 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Quali-
tätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss des-
halb vor dem Einsatz überprüft werden. 
Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren 
und einzuhalten
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9.	 Physikalische	und	chemische	Eigenschaften

9.1	 Angaben	zu	den	grundlegenden	physikalischen	und	chemischen	Eigenschaften

Aussehen
Form: Fest
Farbe: Je nach Spezifikation
Geruch: Geruchlos
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
pH-Wert: Nicht anwendbar.
Schmelzpunkt: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt
Flammpunkt: Nicht anwendbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht bestimmt
Zündtemperatur: 
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt
Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
Untere Explosionsgrenze: Nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: Nicht bestimmt
Dampfdruck: Nicht anwendbar.
Dichte: Nicht bestimmt
Relative Dichte: Nicht bestimmt.
Dampfdichte: Nicht anwendbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht anwendbar.
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: Unlöslich
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
Dyn. Viskosität (bei 20 °C): Nicht anwendbar.
Kin. Viskosität: Nicht anwendbar.

9.2	 Sonstige	Angaben
Mischbarkeit: Nicht bestimmt
Fettlöslichkeit / Lösungsmittel: Nicht bestimmt
Leitfähigkeit: Nicht bestimmt
Oberflächenspannung: Nicht bestimmt
Lösemittelgehalt: Nicht bestimmt

10.	 Stabilität	und	Reaktivität

10.1	 Reaktivität
Nicht zu erwarten

10.2	 Chemische	Stabilität
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3	 Möglichkeit	gefährlicher	Reaktionen
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4	 Zu	vermeidende	Bedingungen
Starke Erhitzung 
T > 180°C

10.5	 Unverträgliche	Materialien
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden. 
Kontakt mit starke Säuren meiden.
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10.6	 Gefährliche	Zersetzungsprodukte
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11.	 Toxikologische	Angaben

11.1	Angaben	zu	toxikologischen	Wirkungen

	 Eventuell weitere Informationen über die gesundheitliche Auswirkung siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung)

AESTUVER	Dichtungsband
Toxizität	/	Wirkung Endpunkt Wert Einheit Orga-

nismus
Prüfme-
thode

Bemerkung

Akute Toxizität, oral: k.D.v 

Akute Toxizität, der-
mal:

k.D.v

Akute Toxizität, inha-
lativ:

k.D.v

Ätz-/Reizwirkung auf 
die Haut:

k.D.v

Schwere Augenschä-
digung/-reizung:

k.D.v

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

 k.D.v

Keimzell-Mutagenität k.D.v
Karzinogenität k.D.v
Reproduktionstoxizität k.D.v
Spezifische Zielorgan-
toxizität - einmalige 
Exposition (SHOT-SE):

k.D.v

Spezifische Zielorgan-
toxizität - wiederholte 
Exposition (SHOT-RE)

k.D.v

Aspirationsgefahr k.D.v
Symptome: k.D.v

Dinatrium-Decahydrat
Toxizität	/	Wirkung End-

punkt
Wert Ein-

heit
Organis-
mus

Prüfme-
thode

Bemerkung

Akute Toxizität, oral: LD50 2660 - 
5000

mg/
kg

Ratte k.D.v 

Akute Toxizität, der-
mal:

LD50 >2000 mg/
kg

Kanin-
chen

k.D.v

Akute Toxizität, inha-
lativ:

LC50 >2 mg/
l/4h

Ratte k.D.v

Ätz-/Reizwirkung auf 
die Haut:

Kanin-
chen

IUCLID 
Chem. 
Data 
Sheet 
(ESIS)

Nicht reizend

Schwere Augenschä-
digung/-reizung:

Kanin-
chen

IUCLID 
Chem. 
Data 
Sheet 
(ESIS)

Leicht reizend
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Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

 Meer-
schwein-
chen

IUCLID 
Chem. 
Data 
Sheet 
(ESIS)

Nicht sensibili-
sierend

Keimzell-Mutagenität OECD 
471 
(Bacterial 
Reverse 
Mutation 
Test)

Negativ

Reproduktionstoxizität Kann das Kind 
im Mutterleib 
schädigen. 
Kann die Fort-
pflanzungsfä-
higkeit beein-
trächtigen

Symptome: Atembeschwe-
rend, Bauch-
schmerzen, 
Durchfall, 
Herz-/Kreis-
laufstörungen, 
Kopfschmer-
zen, Krämpfe, 
Magen-Darm-
Beschwerden, 
Schwindel, 
Übelkeit und 
Erbrechen

12.	 Umweltbezogene	Angaben

Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

AESTUVER	Dichtungsband
Toxizität	/	Wirkung End-

punkt
Zeit Wert Ein-

heit
Organis-
mus

Prüfme-
thode

Bemer-
kung

Toxizität, Fische: k.D.v 

Toxizität, Daphnien: k.D.v
Toxizität, Algen: k.D.v
Persistenz und Abbau-
barkeit

k.D.v

Bioakkumulations-
potenzial

k.D.v

Mobilität im Boden  k.D.v
Ergebnisse der PBT- 
und vPvB- Beurteilung

k.D.v

Andere schädliche 
Wirkungen

k.D.v

Dinatriumtetraborat-Decahyrdat

Toxizität	/	Wirkung End-
punkt

Zeit Wert Ein-
heit

Organis-
mus

Prüfme-
thode

Bemer-
kung
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Toxizität, Fische: LC50 72h 630 mg/l Caras-
sius 
auratus

IUCLID 
Chem. 
Data 
Sheet 
(ESIS)

Toxizität, Daphnien: EC50 48h 1085-
1402

mg/l Daphnia 
magna

IUCLID 
Chem. 
Data 
Sheet 
(ESIS)

Toxizität, Algen: IC50 96h 158 mg/l Desmo-
desmus 
subspi-
catus

IUCLID 
Chem. 
Data 
Sheet 
(ESIS)

Wasser-
freie 
Subs-
tanz

Bakterientoxizität EC0 16h 15,8 mg/l Pseudo-
monas 
putida

IUCLID 
Chem. 
Data 
Sheet 
(ESIS)

Wasser-
freie 
Subs-
tanz

13.	 Hinweise	zur	Entsorgung

13.1	 Verfahren	der	Abfallbehandlung
Für	den	Stoff	/	Gemisch	/	Restmengen
Abfallschlüssel-Nr. EG: 
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses 
Produktes. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kön-
nen unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU) 
16 03 05 organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten. 
Empfehlung: 
Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten. 
Örtlich behördliche Vorschriften beachten. 
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage. 
Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern. 
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten 
(VeVa, SR 814.610, Schweiz). 
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, 
Schweiz). 
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (LVA, 
SR 814.610.1, Schweiz). 
Für	verunreinigtes	Verpackungsmaterial
Örtlich behördliche Vorschriften beachten. 
Behälter vollständig entleeren 
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden. 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten 
(VeVa, SR 814.610, Schweiz). 
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, 
Schweiz). 
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (LVA, 
SR 814.610.1, Schweiz).

14.	 Angaben	zum	Transport

14.1	 UN-Nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA: Entfällt.

14.2	 Ordnungsgemäße	UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA: Entfällt.
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14.3	 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasse: Entfällt.

14.4	 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA: Entfällt.

14.5	 Umweltgefahren
Marine pollutant: Nein

14.6	 Besondere	Vorsichtsmaßnahmen	für	den	Verwender
Nicht anwendbar.

14.7	 Massengutbeförderung	gemäß	Anhang	II	des	MARPOL-Übereinkommens	und	gemäß	IBC-Code
Nicht anwendbar.
UN	„Model	Regulation“: entfällt

15.	 Rechtsvorschriften

15.1	 Vorschriften	zu	Sicherheit,	Gesundheits-	und	Umweltschutz/spezifische	Rechtsvorschriften	für	
den	Stoff	oder	das	Gemisch
Beschränkung beachten: 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII 
Dinatriumtetraborat-Decahydrat 
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Richtlinie	2010/75/EU	(VOC): 0 %
Wassergefährdungsklasse	(Deutschland):	1
Jugendarbeitsschutzgesetz	-	JArbSchG	beachten	(Deutschland).
Lagerklasse	nach	TRGS	510:	
11 Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind 
13 Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind

VOC (CH): 
Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei ihrer Arbeit nur dann mit diesem Produkt (diesem 
Stoff / dieser Zubereitung) in Kontakt kommen, wenn aufgrund einer Risikobeurteilung gemäß Art. 63 
ArGV 1 (SR 822.111) feststeht, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung für Mutter und Kind vor-
liegt oder diese durch geeignete Schutzmaßnahmen ausgeschlossen werden kann (Schweiz). 
Jugendliche in der beruflichen Grundausbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser 
Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zu Erreichung ihres Ausbildungs-
ziels vorgesehen ist, die Voraussetzung des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbe-
schränkungen eingehalten werden (Schweiz). 
Jugendliche, die keine berufliche Grundausbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem 
Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten. Als Jugendlich gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahres (Schweiz). 
Das Gemisch enthält einen SVHC Stoff (Substance of very high concern), siehe Abschnitt 3.
MAK/BAT: 
Siehe Abschnitt 8. 
Chemikalienverordnung, ChemV beachten (SR 813.11, Schweiz). 
Chemikalien-Riskoreduktions-Verordnung, ChemRRV beachten (SR 814.81, Schweiz). 
Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten (SR 814.318.142.1, Schweiz). 
Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) beachten (SR 814.012, Schweiz).

15.2	 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

16.	 Sonstige	Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiche-
rung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
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Überarbeitet Abschnitte: 1, 2.3, 4, 8, 11, 15, 16

Einstufung	und	verwendete	Verfahren	zur	Ableitung	der	Einstufung	des	Gemisches	gemäß	der	
Verordnung	(EG)	1272/2008	(CLP):	Entfällt

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/GLP) der In-
gredienten (benannt in Abschnitt 2 und 3) dar. 
H360FD kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

Abkürzungen	und	Akronyme:
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative


